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Ab3. 3 des Bundesbaugesetzes (BBauG) i.d.F, vom 18, 8. 1978 
156, ber. S. 3817), zuletzt geändert'durch Gesetz vom 6. 7. 1979 
*9) i.V.m. § 72 Abs. 1 Nr. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung 

1982 (Nds. GVB1. S. 229)s Kat der Rat der Samtgemeinde Ilmenau 
utzungsplan (3 • Änderung/trg*a«tag-), bestehend aus der Planzeichnung 

Blätter) al-s-Sa'E'Zü&g beschlossen.
Ai ä C. fi = n

^elbeck, den .

(Samtgeneinjdabürgermeister)
V

(Samtgerneindedirektor)

„ . v / HbiDer Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am "" ' :
die Aufstellung des Flächennutzungsplanes (3. Xoderung/fcgäB-Mi&g) beschlossen« 
Der AufstellungsbeschluS ist gemäß § 2 Abs. I BBauG am , .
ortsüblich bekanntgemacht, ’ ..

Melbeck, den

(Samtgemeindedirektor)

1J^’rviel fäl ti gong s vermerke
ctengrundlage: Deutsche Grundkarte 1:5000 ■

Blatt-Nr.: 2828/4
Blattname: Deutsch Evern

Herausgebervermerk: Herausgegeben vom Katasterar&t
Ausgabejahr: 1979

Erlaubnisvermerk: Vervie1fä1tigungserlaubnis für Samtgemeinöe Ilmenau
erteilt durch das Katasteramt Lüneburg
am 16.12.198?
AZ. : 05103N-83/11

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:25.000
Blatt-Nr. : 2723/2828
Blattname: Lüneburg/Eienen’m'ittel *

Hei ausgebervennerk: Herausgegeben vom Nieder sächsischen Landesverval tungsaxat
(XLVA-Abt. LV); ' '
Ausgabejahr: 1976/1980

L-1aubnisvermerk: Vervielfältigungserlaubnis für
erteilt durch das NLVA-Abt. LV 

- am
AZ.

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von der Samtgeraeindevervraltung.

Helbeck, den

(Samtgerneindedirektor)

und- des Erlautemngs-
6 BBauG

Der Rat der Samtgemeinde Ilmenau hat in seiner Sitzung am 
dem Entwurf des Flächennutzungsplanes (3. ÄndeningZ-Ergro«« 
berichtes zugestiomt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 2 a Abs. 
beschlossen. -
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde am ■
ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des Flächennutzungsplanes (3. Änd erung/E-rgänxtmg) und des ErlMuterungsberichtes
haben vom

Melbeck, den

bis f 2 a Abs. 6 BBauG öffentlich ausgelegen.

(Saatgemeindedirektor)



,~at der Samtgemeinde Ilmenau hac nach Prüfung der Bedenken und Anregungen 
jdß 12a Abs« ö BBauG den Flächennutzungsplan (3. Änderung/-Ergäfi*tmg-) nebst
läuterungsbericht in reiner Sitzung aa

Ibeckj, den

*. 
■■ ■■ 190t beschlossen.

(SÄmtgeiseindedirektor)

r Flächennutzungsplan (3, Ander eng/x^gd-~c-u=3g; 13r mit Verfügung (AZ.: 
a heutigen Tage unter Auflageo/mit ‘Ls gaben gem?3 5 G BBauG genehmigt. Die kenntlich 
machten Teile sind jdee v-s-r—-—-—>—————;--geaäB-f 6 M. 3v3
■auG von der Genehmigung

neburg, den 40, 42 ■

r Samtgemeinderat ist den in der Genehmigungsverfügung vom /f$, 41. /?^FF 
2.:"Kt,flu, - J) aufgeführten Auflagen/haßgaben in seiner 
czung am flSük W beigetreten.
r -Flä-ehennutrz-urig-spl-aa. (3y-Änder\mg/'£g‘gaftgt»g) hat- -zuvor vegen der Aufi-agec/
Bg-a.ba-a vom -bis'
t uad--Dauer dar--effentliohea ■Atiffl-eg^Eg--vurdc aa-
kannt-gemacht» —

ibeck, den

•ö-fcf e-nbl ich- -ausg e 1 & gen.
-«-frstthÜei

(Samtgemeindedirektor)

Genehmigung des Flächenuutzungsplaues (3* Aodemng/£rg*««Äg-) ist gemäß S 6 
. 6 BBauG am 5". im Amtsblatt des Landkreises Lüneburg bekamtgemacht
len.
Flächennutzungsplan (3. Är-ierung/Er-gäe«uaa«~) ist damit am JT. ff wirksam
irden.

eck, dea 1 , TVVv|Aa\ l

(Samtgemeindedirektor)

'halb eines Jahres nach Wirksacverden des flächennutzungsplanes (3 . Änderung/ 
vmm-g-) ist die Verletzung von Verfahrens- oder ForravorSchriften beim Zustandekommen
lächennuczungsplanes (3. Änderung/Frrg^mruag-) nicht geltend gemacht worden.

ck, den

(Samtgemeindedirektor)



I. Allgemeines
Nachdem 1974 die Neugliederung der Gemeinden im Landkreis 
Lüneburg durch Gesetz geregelt worden war, stellte die Samt­

, gemeinde Ilmenau in den nachfolgenden Jahren einen Flächen­
nut zungsplan auf, dessen Genehmigung am 2 7. 5. 1 98 2 erfolgte.

In den Jahren der Planaufstellung spielten die durch das 
Landesplanerische Rahmenprogramm bekanntgegebenen Bevölkerungs­
zielzahlen eine entscheidende Rolle. Die aus heutiger Sicht sehr 
begrenzt bemessenen Ziel zahlen führten zu äußerst knappen Dar­
stellungen von Bauflächen und zu lückenhafter Darstellung des 
Baubestandes.

Dadurch ist es bereits heute nach Genehmigung des Flächennutzungs­
planes nicht mehr möglich, in einzelnen Orten die Nachfrage -nach 
Baugelände zu befriedigen. Wo sich die Nachfrage nach Bauland und 
der Planungswille der Samtgemeinde und die Bereitschaft der je- 1 2 3 4 
weiligen Mitgliedsgerneinde zur Entwicklung der Bauleitplanung aus 
der Ausweisung von Bauflächen decken, erfolgt im Zuge der 
3. Änderung des Flächennutzungsplanes die Darstellung entsprechender 
Flächen. Es handelt sich im wesentlichen auch um die Abrundungen 
an Ortsrändern und Erweiterungen vorhandener Baugebiete.

II. Bezug zu höherrangiger Planung „

Die grundsätzlichen Aussagen des Flächennutzungsplanes werden 
nicht berührt. Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises 
Lüneburg in der Fassung vom 26. 2. 1982 weist der Samtgemeinde 
IImenau folgende zentralörtliche Funktionen und die folgenden 
Entwicklungsaufgaben zu:

1. Nebenzentrum zum Nahbereich der Stadt Lüneburg
2. Wohnen
3. Erholung
4. Gewerbe
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III. Darstellung der 3. Änderung

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes hat folgende 
inhaltliche Darstellungen:
In dem am 27. 5. 1982 genehmigten Flächennutzungsplan 
ist in der Gemeinde Deutsch Evern das Baugebiet "Hengstberg" 
mit ca. 42 WE und der Art der baulichen Nutzung "MD" au s g e - 
wiesen.

Es hat sich ergeben, daß die Ausweisung "MD" nicht sachge­
recht ist., da keine landwirtschaftlichen Betriebe ange­
siedelt werden sollen. Beabsichtigt ist vielmehr eine Wohn­
bebauung . Deshalb wurde im Zuge der 3. Änderung des Flächen­
nut zungsplanes der Samtgemeinde Ilmenau das Gebiet des Hengst­
berges als Baufläche "W" dargestellt.

Lediglich ein westlich der Feldstraße gelegenes Baugebiets-M1teil wurde zur Abgrenzung des MH-Bereiches und des dort an­
sässigen Gewerbebetriebes mit der Bauflächenausweisung "M" 
versehen.

TßZDas Nebeneinander zwischen "W" und "G J" ist in der verbindlichen 
Bauleitplanung zu regeln.

\

Von den bestehenden Betrieben her ergibt sich für das "W"- 
Gebiet nur von der Fa. Hesebeck eine mögliche Immissions­
beeinträchtigung . Dem wurde durch die Ausweisung eines "M"- 
Gebietes Rechnung getragen. Der gleichzeitig entwickelte Be­
bauungsplan "Hengstberg" berücksichtigt vorhandene und mögliche 
Immissionen aus dem "MD"- und "GEE"-Gebiet durch entsprechende 
Festsetzungen (Nutzungsbeschränkungen im Obergangsbereich).
Das Gleiche gilt für den in Aufstellung befindlichen Bebauungs­
plan Moorfeld (Gewerbegebiet)

IV. Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgung
Änderungen der bisherigen Festsetzungen im Flächennutzungs­
plan ergeben sich nicht.

V. Natur und Landschaft
Änderungen der bisherigen Festsetzungen im Flächennutzungsplan
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ergeben sich nicht.
Der Änderungsbereich liegt in der Schutzzone III des für 
das Wasserwerk der Stadt Lüneburg zur Festsetzung beantragten 
Wasserschutzgebietes. Auf diesbezügliche Nutzungsbeschränkungen 
wird hingewiesen.


